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Während der „Fetten
Jahre“ hat es sich ein Teil
unserer Kollegen ange-
wöhnt, bei Privatpatien-
ten grundsätzlich nach
dem Höchstsatz der Ge-
bührenordnung zu liqui-
dieren. Hierin besteht der
Mißstand – und nicht
darin, daß sich einige wie-
der bereit erklären, zu
moderaten Steigerungs-
sätzen tätig zu werden!

Die Zeiten der „Vor-
zugsbehandlung“ sind
längst passé.Wenn Privat-
patienten für die gleiche
Leistung ein Vielfaches
dessen berappen müssen,
was der Kassenpatient

zahlt, stößt dies vielen är-
gerlich auf. Einfache Lei-
stungen sollten sich am
einfachen Gebührensatz
orientieren – dann akzep-
tieren die Patienten auch
die höhere Liquidation
bei schwierigen bzw. zeit-
aufwendigen Untersu-
chungen/Behandlungen.

Daß einige Selbstzah-
ler finanziell nicht in der
Lage sind, die Kosten ih-
rer ärztlichen Behandlung
oder die regulären Prä-
mien der Privaten Kran-
kenversicherungen aufzu-
bringen, ist allgemein be-
kannt. Darüber hinaus
gibt es zahlreiche Patien-

angekündigt hat, er wolle
das Stiftungsrecht aus-
bauen und verbessern.

Ich habe den Vorschlag
seit etwa zwei Jahren
mehrfach in Strukturdis-
kussionen gemacht, die
Sofortreaktionen zeigten,
daß er wenig verstanden
wurde. Das ist auch nicht
zu erwarten wie bei jedem
grundlegend neuen Ge-
danken.

Dr. H.G. Vogelsang
Internist – Naturheil-

verfahren – Krefeld

L E S E R B R I E F E

Zu „Ärztekammer Nordrhein warnt vor
Eintragung in Sonderverzeichnis“
(Rheinisches Ärzteblatt, Mai ’96, Seite 7)

„Vorzugsbehandlung“ passé

Die Entpersönlichung
der therapeutischen Be-
ziehung will außer der
SPD und anderen Funk-
tionären niemand, schon
gar nicht die Patienten.

Daß die SPD-Vorstel-
lungen Anhänger gewin-
nen, liegt an der Sättigung
unseres Systems ohne Ge-
sundheitsgewinn. Ich war
vor etwa fünf Jahren
Zeuge, als der scheidende
Chefarzt der Kreislaufkli-
nik der Bundesbahnbe-
amten in Königstein/Tau-
nus sagte, daß die Lebens-
erwartung in Deutschland
seit einigen Jahren rück-
läufig sei, daß diese Tatsa-

che aber vor der breiten
Öffentlichkeit verheim-
licht werde. Man muß also
die Widerstände gegen
Kostensteigerung sub-
stantiell sehr ernst neh-
men.

Mein Vorschlag ist, daß
wir uns als Stiftung verfas-
sen. Denn die Versor-
gungskapazität ist in den
meisten Bereichen mehr
als hinreichend, sowohl
apparativ-materiell als
auch personell bei mehr
als 3.000 arbeitslosen Ärz-
tInnen. Daher sind wachs-
tumsfördernde Struktu-
ren nicht mehr sinnvoll,
die solange vorliegen, wie

jede Praxis und jedes
Krankenhaus die eigene
Bilanz aus den roten Zah-
len halten muß. Genau
hier bekommt in der Wirt-
schaft allgemein die Stif-
tung ihren Sinn, die daher
von Experten als Lösung
vieler Strukturprobleme
empfohlen wird. Ich habe
schon vor einige Zeit mit
Prof. Binswanger (St. Gal-
len) darüber korrespon-
diert, ob eine Stiftung
auch für das Gesundheits-
wesen sinnvoll ist, was er
bejahte. Die Vorteile sind
im wesentlichen die
Steuerersparnis, die Ab-
grenzung nach außen und
der Frieden nach innen. In
einer Stiftung könnten
wir unsere ärztliche Auf-
gabe ohne Einzelexistenz-
kampf erfüllen.

Es darf daran erinnert
werden, daß Bundeskanz-
ler Kohl vor einiger Zeit

Zu „Kooperation und Kollegialität –
Zusammenarbeit von niedergelassenen Ärz-
ten und  Krankenhausärzten (Rheinisches
Ärzteblatt, Mai ’96, Seite 11ff)

Stiftung für das Gesundheitswesen

ten, die sich schlicht und
einfach dagegen wehren,
für Standardleistungen
grundsätzlich Höchst-
preise in Rechnung ge-
stellt zu bekommen!

Es wäre anachroni-
stisch, sich dem Bestreben
unserer mündigen Patien-
ten, Kosten zu sparen, ver-
schließen zu wollen. Viel-
leicht denken wir auch
einmal darüber nach, wie
hoch der Anteil der Pri-
vatpatienten unter unse-
ren Parlamentariern, Mi-
nisterialbeamten, Rich-
tern und Verbraucher-
schützern ist, bevor wir
den Bogen überspannt
haben.

Wenn wir Ärzte wei-
terhin demonstrieren, daß
wir unseren Ermessens-
spielraum bei der Rech-
nungslegung nicht verant-
wortlich zu nutzen verste-

hen, sondern als Freibrief
für Maximalforderungen
mißbrauchen, werden wir
uns in Zukunft über wei-
tere Einschränkungen
nicht wundern müssen.

Eine „Preisauszeich-
nungspflicht“ (damit der
Patient bei der Arztwahl
entscheiden kann, ob er
die Rechnung eines
„Fünf-Sterne-Arztes“ zu
akzeptieren bereit ist,
oder sich mit „gut bürger-
lich“ zufrieden gibt) wäre
dann noch das kleinste
Übel.

Dr. Carl-Thomas Möller
Arzt für Allgemein-

medizin, Siegburg


